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Wissenswert

Krankheit, Invaliditdt, Alter, Scheidung, Arbeitslosigkeit:

Die Griinde dndern — die Armut bleibt

Armut ist eine stindige Begleiterin der menschlichen Gesellschaft. Frisher waren vor allem kérperliche Gebrechen und

das Alter Ausldser. Seit Einfihrung der Sozialversicherungen verminderte sich die Armut. Trotzdem: Ein Fiinftel der
Rentnerhaushalte muss mit Gusserst geringem Einkommen auskommen. Arbeitslosigkeit, Scheidung und frauenspezifische
Probleme sind bei jiingeren Betroffenen die hiufigsten Griinde fir Armut.

Monika Schwerzmann™®

Die wirtschaftliche Lage dlterer Menschen
wurde bis ins 20. Jahrhundert primér durch
ihre Arbeitskraft und ihre privaten Besitz-
verhiltnisse bestimmt. Bis ins 20. Jahr-
hundert war die wirtschaftliche Sicherheit
vor allem abhéngig von der Gesundheit
und Arbeitsfahigkeit. Die meisten Men-
schen mussten bis zum Tod arbeiten.
Armut im Alter war speziell fiir jene ein
Risiko, deren Einkommen von der Kor-
perkraft abhing. Bei den Frauen war das
Armutsrisiko deshalb sehr hoch. Fiir An-
gehdrige der unteren Schichten war Armut
wegen Invaliditit oder Alter vielfach un-
umgénglich. Die Altersarmut wurde nur
dadurch reduziert, dass die Menschen oft
starben, bevor sie alt wurden.

Hochkonjunktur brachte
Verbesserungen

Bis in die ersten Jahrzehnte des 20. Jahr-
hunderts dnderte sich wenig am hohen Ar-
mutsrisiko invalider oder alter Menschen.
Noch 1920 waren 35% der alten Men-
schen von Zuwendungen abhingig. Die
Unterstiitzung wurde in vielen Féllen von
der Familie, aber auch von der Kirche, von
Ziinften und Kooperationen wahrgenom-
men. Erst in der Hochkonjunktur der
Nachkriegszeit verbesserte sich die wirt-
schaftliche Lage dlterer Menschen. Dies
hauptsichlich als Folge der 1948 einge-
fiihrten AHV und der seit 1960 bestehen-
den IV sowie der Zunahme des allgemei-
nen Wohlstandes. Mit der Einfiihrung der
Erginzungsleistungen zur AHV/IV im
Jahr 1966 war dann die Existenz der Inva-
liden- und Altersrentner/innen gesichert.

Altersvorsorge auf drei Saulen

1972 wurde das Dreisdulenprinzip in der
Bundesverfassung verankert. Die Renten
der AHV und IV sollen als 1. Sdule den
Existenzbedarf aller Versicherten ange-
messen decken. Das Obligatorium der be-
ruflichen Vorsorge (2. Séule) trat erst 1985
in Kraft. Es soll zusammen mit der AHV/
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IV die Fortsetzung der gewohnten Le-
benshaltung in angemessener Weise ga-
rantieren. Armutsstudien ergaben aber,
dass das Armutsrisiko der alten Menschen
noch bis in die 1980er-Jahre tiber dem
Durchschnitt der Bevolkerung lag.

Seit die erste Wohlstandsgeneration ab
1980 ins Rentenalter eingetreten ist und
die berufliche Vorsorge ausgebaut wurde,
hat sich das Altersarmutsrisiko weiter ge-
senkt. Auch der Anteil dlterer Leute ohne
oder mit geringem Vermdgen hat sich re-
duziert. So konnen es sich laufend mehr
Menschen leisten, einen Beitrag in die
3. Séule (Sicherung des individuellen
Wahlbedarfs) einzuzahlen.

Alt nicht gleich arm

Alt ist deshalb heute nicht mehr gleichzu-
setzen mit arm, wobei aber nicht iiberse-
hen werden sollte, dass weiterhin gut ein
Fiinftel der Rentnerhaushalte mit gerin-
gem Einkommen auskommen muss.
Schitzungsweise nur rund die Hilfte der
AHV-Beziiger/innen, die Anspruch auf
Ergidnzungsleistungen haben, beziehen
diese auch wirklich.

* Monika Schwerzmann betreut die Fachstelle
Individuelle Finanzhilfe bei Pro Senectute Kanton
Zorich.

Frauenspezifische Risiken

Die Ursache fiir die Armut im Alter ist
heutzutage meist nicht das Alter an sich,
sondern liegt in der Biografie der betroffe-
nen Menschen. Von Armut im Alter sind
auch heute noch iiberwiegend Frauen be-
troffen. Die Griinde dafiir sind meist in
den fritheren Jahren der Erwerbstatigkeit
bzw. der Familienarbeit zu suchen. Bis in
die 1950er-Jahre verdienten Ménner in
breiten Kreisen der Schweizer Bevolke-

rung nicht genug, um eine Familie alleine
ernihren zu konnen. Meist musste die
Ehefrau mitverdienen. Ein grosser Teil der
Frauen konnte aber in ihrer Jugend keinen
qualifizierten Beruf erlernen und war in
der Folge mit Arbeiten im Tieflohnbereich
beschiiftigt. Erst in der Hochkonjunktur
der 1960er bis 1980er-Jahre wurde in der
Schweiz der Ehemann in weiten Kreisen
der Bevolkerung Alleinverdiener.

Quellen: SKOS-Richtlinien; Frangois Hépflinger:
Historisches Lexikon der Schweiz; Heidi Witzig:
Caritas Regionalmagazin 3/03; Bundesamt fur
Statistik; Statistisches Amt des Kantons Zirich:
Kt. ZH 02/03; Caritas: Sozialalmanach.
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Rechtsanspriiche ausschopfen

Wenn AHV- und Pensionkassen-Rente
fir einen angemessenen Lebensunter-
halt nicht ausreichen, besteht ein rechtli-
cher Anspruch auf Ergénzungsleistun-
gen (EL). Viele wissen dies nicht, und
sind der Meinung, dann fiirsorgeabhén-
gig zu sein. Ergénzungsleistungen geho-
ren aber im weiteren Sinn zu den Sozial-
versicherungen, obwohl keine Beitrdge
dafiir zu entrichten sind. Die jiingere Ge-
neration der Rentnerinnen und Rentner
kennt diese Schwellenangst weniger, sie
sind meist gut tiber die Anspriiche infor-
miert und auch bereit, die Rechtsansprii-
che auszuschopfen.

Wiedereinstieg in Teilzeitstellen

Wenn Frauen nach Jahren der Familienar-
beit wieder in die Berufstitigkeit zuriick-
kehren durften oder mussten, nahmen sie
meist nur Teilzeitstellen an. Die Hohe des
Lohns bei Teilzeiterwerbstétigkeit war fiir
den Eintritt in die Pensionskasse oft zu
niedrig. Bei einer Scheidung erhielt die
Frau bis zum Jahr 1999 nicht einmal einen
Anteil der Pensionskassengelder des Ehe-
mannes fiir ihre eigene Altersvorsorge
ausbezahlt. Frauen mit kleinem (Teilzeit-)
Einkommen konnten in der Regel keine
Ersparnisse anlegen und hatten keine
Moglichkeit, fiir die Altersvorsorge in die
steuerbegiinstigte Saule 3a einzuzahlen.

Arbeitslosigkeit

Durch die verdnderte Arbeitsmarktsituati-
on in den letzten Jahren verloren vor allem
unqualifizierte Erwerbstétige ihre Arbeits-
stelle. Oft wurden &ltere Arbeitnehmende
in die Arbeitslosigkeit entlassen, ohne
Chance, tiberhaupt noch eine Arbeit zu fin-
den. Der Verlust der Arbeitsstelle im fort-
geschrittenen Alter betrifft Manner und
Frauen gleichermassen. Nach dem Aus-
schopfen der Arbeitslosentaggelder und
dem Verzehr des Verméogens folgt dann
oftmals die Aussteuerung, was eine Sozial-
hilfeabhangigkeit nach sich zieht. Das Ar-
mutsrisiko im Alter ist deshalb mit der
Langzeitarbeitslosigkeit eng verbunden.

Scheidung

Auch geschiedene Frauen, vor allem jene,
welche vor der Einfithrung des Splittings
(10. AHV-Revision) geschieden wurden,
sind eher in Gefahr zu verarmen. Die Ein-
fiihrung der Erziehungsgutschriften fiir
die geschiedenen Rentnerinnen (ab 1994)

brachte eine gewisse Verbesserung. Ein-
kommensschwache geschiedene Ménner
haben eher das Problem, dass sie aufgrund
von Unterhaltszahlungen an Ex-Frau und
Kinder wihrend Jahren nahe am Existenz-
minimum leben und es sich nicht leisten
konnen, in die steuerbegiinstigte 3. Saule
einzuzahlen oder ein frei verfiigbares Ver-
mogen anzusparen. Seit Einfiihrung des
Splittings des Pensionskassenkapitals ver-
ringert sich das Armutsrisiko bei den
Frauen, gleichzeitig erh6ht es sich bei den
Minnern. Wenn das maximale rentenbil-
dende Einkommen bei Frauen wie Mén-
nern nicht erreicht wurde, erhalten sie im
Alter keine maximale AHV-Rente.

Krankheit und Pflegebediirftigkeit
Krankheitsbedingte Probleme verursa-
chen ebenfalls Armut. Zahnarztkosten,
Medikamente und Hilfsmittel, die von
keiner Sozialversicherung iibernommen
werden, sprengen manches Budget. Im
hohen Alter ist vor allem die Pflegebe-
diirftigkeit zu nennen, denn die Kranken-
kassen {ibernehmen nicht die vollen Pfle-
gekosten im Heim. Wenn das Vermégen
aufgebraucht und die Ergdnzungsleistun-
gen ausgeschopft sind, bleibt vielen nur
noch der Gang aufs Sozialamt. Armutsge-
féhrdet sind auch Working Poor, viele Al-
leinerziehenden sowie Immigranten. Da-
neben kann Selbstverschulden ein Grund
fir Armut sein: Durch die vielfiltigen
Mabglichkeiten, die heutzutage allen offen
stehen, gibt es Personen, die Miihe haben,
das Geld einzuteilen und in der Folge iiber
ihre Verhaltnisse leben. An die Altersvor-
sorge wird nicht oder zu spét gedacht.

Wenn Sie einen Termin vereinbaren moch-
ten, dann wenden Sie sich bitte ans Dienst-
leistungscenter in Ihrer Néhe (Adressen
und Telefonnummern finden Sie auf der
Riickseite dieser «visit»-Ausgabe) oder
rufen Sie an: Telefon 058 451 51 00.

«Fragen zum Budget?»

Wollen Sie wissen, ob Sie tiberhaupt An-
spruch auf Ergénzungsleistungen haben
—bevor Sie bei der Gemeinde anfragen?
Sind Sie unsicher, welche Zusatzversi-
cherungen bei der Krankenkasse sinn-
voll sind und welche Sie kiindigen kon-
nen? Vergiitet die Krankenkasse Kosten
fiir die Haushalthilfe? Gerne beraten Sie
die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbei-
ter von Pro Senectute Kanton Ziirich bei
finanziellen Fragen.

19



	Krankheit, Invalidität, Alter, Scheidung, Arbeitslosigkeit : die Gründe ändern - die Armut bleibt

